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KITA für alle – genügend Kindertagesstätten im Kanton Bern

Der Regierungsrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen für die Einführung von Kindertagesstätten im ganzen Kanton zu erarbeiten. Diese sichern ein bedarfsgerechtes und qualitativ gutes Angebot an Kindertagesstätten im ganzen Kanton. Bei der Finanzierung wird wie bisher der Lastenausgleich zwischen den Gemeinden und dem Kanton angemessen berücksichtigt.

Begründung

Der Kanton Bern hat mit der Verabschiedung des Volksschulgesetzes einstimmig die Einführung von bedarfsgerechten Tagesschulen beschlossen. Damit übernimmt der Kanton Bern eine Pionierrolle in der Schweiz. Nun kann der Kanton Bern die Chance packen und diese wegweisende Politik weiterentwickeln, indem er die Kinderbetreuung im Vorschulalter ebenfalls bedarfsgerecht ausbaut. 

Im Kanton Bern gibt es zu wenig Angebote in der vorschulischen Betreuung. Die Nachfrage nach Plätzen in Kindertagesstätten ist sehr gross. Längst nicht mehr nur in den Städten und Agglomerationen sondern auch in vielen Gemeinden im ganzen Kanton. Eine erste umfassende Studie des Nationalfonds hat 2005 aufgezeigt, dass in der ganzen Schweiz 50'000 Plätze fehlen. Dies bedeutet, dass auch im Kanton Bern die Nachfrage bei weitem nicht gedeckt werden kann. Eine entsprechende Umfrage der Berner Zeitung hat 2005 beispielsweise gezeigt, dass allein in den Agglomerationen Bern, Biel Thun über 500 Plätze fehlen.
Die Kantone Neuchâtel und Waadt verfügen seit 2001 bzw. 2006 über ein entsprechendes Gesetz. In der Stadt Zürich erfolgt seit einem Volksentscheid im 2005 der Aufbau eines bedarfsgerechten Angebots mit qualitativen Anforderungen. 

Die Gelder, die im Kanton Bern zur Schaffung von zusätzlichen Plätzen in Kindertagesstätten zur Verfügung stehen, genügen nach wie vor nicht. Auch die mit der Motion Hänsenberger (.M 013/2008).) angestrebten zusätzlichen Mittel von 2 Mio werden nicht genügen, um den effektiven Bedarf zu decken. Der Kanton kann aufgrund fehlender finanzieller Mittel viele Gemeinden nicht in den Lastenausgleich aufnehmen. Dadurch gibt es eine staatspolitisch störende Ungleichbehandlung von Gemeinden. Es braucht deshalb einen klaren gesetzlichen Auftrag.

Wie eine Reihe von jüngeren Studien zeigen, sind Kindertagesstätten eine grosse Chance für eine sinnvolle Förderung der Kinder im Vorschulalter und können einen wichtigen Beitrag zur Integration sozial benachteiligter Kinder leisten. Und sie können im Leben und der Entwicklung der Kinder früh wichtige Grundsteine legen, auf welchen die Kinder bzw. die Jugendlichen später ein selbständiges Leben aufbauen können. Die Bildungschancen werden erhöht, denn ungleiche Voraussetzungen aufgrund der Herkunft der Kinder können mit der Betreuung durch Fachpersonen und im kontinuierlichen Kontakt mit anderen Kindern vermehrt ausgeglichen werden. Fremdsprachige Kinder lernen im Alltag auf spielerische Weise die Sprache und haben damit bessere Chancen für ihre berufliche Zukunft. Dies wäre auch eine wichtige Chance für diese sogenannte Risikogruppe bei den Lehrstellen-suchenden.

Diese positive Entwicklung tritt dann ein, wenn die Kindertagesstätten auch in der entsprechenden Qualität mit ausgebildetem Betreuungspersonal geführt werden.

Die investierten Gelder in die kleinen Kinder zahlen sich aus. Für die öffentliche Hand werden mittelfristig weniger Ausgaben in den Bereichen Prävention, Jugendarbeit und Sozialhilfe anfallen. Die PISA Studien weisen auf einen Zusammenhang zwischen qualitativ guten Kindertagesstätten und späteren Schulerfolg hin.

Genügend Betreuungsangebote ohne lange Wartelisten erlauben allen Eltern, unabhängig vom Wohnort, erwerbstätig zu sein. Sie ermöglichen insbesondere Frauen, welche immer noch die Hauptverantwortung bei der Kinderbetreuung übernehmen, Kontinuität im Berufsleben. Damit kann das Potential der immer besser ausgebildeten Frauen im Arbeitsmarkt effizienter genutzt werden. Dies trägt zur Gleichstellung der Frauen im Berufsleben und zu mehr Möglichkeiten bei der Ausgestaltung der Berufslaufbahn bei und kommt der wirtschaftlichen Entwicklung insgesamt zugute.
Der Regierungsrat hat die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in den Regierungsrichtlinien verankert. Der Ausbau der Kindertagesstätten ist neben der Einführung von bedarfsgerechten Tagesschulen ein wichtiger, weiterer Schritt, um dieses Ziel tatsächlich zu erreichen.
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